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und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen nach 
eigener Wahl verbleibt.

(3) Die Studienordnung ist dem zuständigen Ministerium 
anzuzeigen. Dieses kann eine Änderung verlangen, wenn die 
Studienordnung der Prüfungsordnung nicht entspricht. Die 
Studienordnung tritt in Kraft, wenn eine Änderung nicht 
verlangt worden ist.

§10

Lehrangebot

(1) Die Hochschule stellt auf der Grundlage einer nach 
Gegenstand, Zeit und Ort abgestimmten jährlichen Studien
planung das Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung der 
Studienordnungen erforderlich ist. Dabei sind auch Möglich
keiten des Selbststudiums zu nutzen und Maßnahmen zu 
dessen Förderung zu treffen.

(2) Der Fachbereich überträgt seinen in der Lehre tätigen 
Angehörigen im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis gelten
den Regelungen bestimmte Aufgaben, soweit dies zur 
Gewährleistung des erforderlichen Lehrangebots notwendig 
ist; dabei sind der unterschiedliche Aufwand nach Art und 
Umfang der Lehrveranstaltungen und die Beanspruchung 
durch sonstige dienstliche Aufgaben entsprechend den jeweils 
geltenden dienstrechtlichen Regelungen zu berücksichtigen.

(3) Bei der Bereitstellung des Lehrangebotes sollen die 
Möglichkeiten eines Fernstudiums genutzt werden. Die zu
ständigen Ministerien und die Hochschulen fördern dessen 
Entwicklung im Rahmen ihrer Zuständigkeit.

§11
Studienjahresablauf

(1) Das Studienjahr besteht aus zwei Semestern. Beginn und 
Ende des Semesters werden durch das zuständige Ministerium 
festgelegt.

(2) Beginn und Ende der Vorlesungszeit, akademische Fe
rien und Hochschultage (Dies academicus) legt der Senat mit 
Zustimmung des zuständigen Ministers fest.

(3) Für die vorlesungsfreien Zeiten im Rahmen des Stu
diums sollen den Studenten Möglichkeiten zur wissenschaft
lichen Arbeit angeboten werden.

§ 12
Studienberatung

(1) Die Hochschule informiert interessierte Studienbewer
ber und Studenten übe"r die Studienmöglichkeiten sowie über 
Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Studiums. Sie be
rät die Studenten in ihrem Studium durch eine studienbeglei
tende fachliche Beratung und bei der Wahl des Arbeitsplat
zes nach dem Studium.

(2) Die allgemeine Studienberatung für Studienbewerber 
kann durch eine in jeder Hochschule oder von mehreren Hoch
schulen des Territoriums gemeinsam eingerichtete Beratungs
stelle ausgeübt werden. Diese Beratungsstellen sollen vor 
allem mit den für die berufs- und Arbeitsberatung zuständi
gen staatlichen Dienststellen Zusammenwirken. Die Studien
fachberatung erfolgt in den Fachbereichen der Hochschule.

(3) Das Land sichert die Veröffentlichung der geltenden 
Studien- und Prüfungsordnungen.

§ 13 
Prüfungen

(1) Das Direkt-, Fern- und Abendstudium wird durch eine 
Hochschulprüfung, eine staatliche Prüfung oder eine kirchliche 
Prüfung abgeschlossen.

(2) Hochschulprüfungen, mit denen ein Studiengang abge
schlossen wird, sind Diplom- oder Magisterprüfungen. In Stu
diengängen mit einer Regelstudienzeit von mindestens 4 Jah

ren findet eine Zwischenprüfung statt, die studienbegleitend 
abgenommen werden kann.

(3) Prüfungen dienen der Feststellung, ob der Student bei 
Beurteilung seiner individuellen Leistung das Ziel des Stu
dienabschnitts oder des Studienganges erreicht hat. Je nach 
Art des Studienganges können Hochschulprüfungen in Ab
schnitte geteilt sowie durch eine Zwischenprüfung oder durch 
die Anrechnung von studienbegleitenden Leistungsnachwei
sen oder beides entlastet werden, sofern die Studienleistung 
nach Anforderung und Verfahren einer Prüfungsleistung 
gleichwertig ist.

(4) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind Professo
ren, Hochschuldozenten, wissenschaftliche Mitarbeiter soweit 
sie Lehraufgaben leisten, Lehrbeauftragte sowie in der be
ruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen befugt. 
Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet wer
den, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzustel
lende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.

(5) Prüfungsleistungen in Hochschulabschlußprüfungen und 
in Prüfungen, deren Bestehen Voraussetzung für die Fortset
zung des Studiums ist, sind in der Regel von mindestens zwei 
Prüfern zu bewerten. Mündliche Prüfungen sind von mehre
ren Prüfern oder von einem Prüfer in Gegenwart eines sach
kundigen Beisitzers abzunehmen.

(6) Mit staatlichen Prüfungen wird das Studium in den Stu
diengängen Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin, Phar
mazie, Lebensmittelchemie, Rechtswissenschaft und in der 
Lehrerausbildung abgeschlossen. Die Durchführung der Prü
fungen in diesen Studiengängen erfolgt nach gesonderten 
Rechtsvorschriften.

§ 14
Prüfungsordnungen

(1) Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungs
ordnungen abgelegt. Diplomprüfungen werden auf der Grund
lage von Diplomprüfungsordnungen und Magisterprüfungen 
auf der Grundlage von Magisterprüfungsordnungen der Hoch
schule durchgeführt. Grundlage für die Ausarbeitung von Di
plomprüfungsordnungen an den Hochschulen sind Empfehlun
gen, die entsprechend § 7 Abs. 3 abgeschlossen werden. Magi
sterprüfungsordnungen legen fest, welche Fächer als Haupt- 
und Nebenfach studiert werden. Grundsätzlich werden ein 
Hauptfach und zwei Nebenfächer oder zwei Hauptfächer stu
diert. Das Hauptfach in welchem die Magisterarbeit geschrie
ben wird, muß aus dem Fächerangebot einer philosophischen 
Fakultät gewählt werden.

(2) Prüfungsordnungen bedürfen der Genehmigung durch 
den zuständigen Minister. Die Genehmigung einer Prüfungs
ordnung ist zu versagen, wenn sie den Vorschriften über die 
Regelstudienzeit nicht entspricht. Der zuständige Minister 
kann die Änderung einer geltenden Prüfungsordnung insbe
sondere verlangen, wenn diese den Festlegungen der Regel
studienzeit widerspricht.

(3) In der Prüfungsordnung sind insbesondere die Voraus
setzungen für die Zulassung zur Prüfung und deren Wieder
holung, die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, 
die Prüfungsanforderungen und das Prüfungsverfahren ab
schließend zu regeln.

(4) Die Prüfungsordnung bestimmt die Regelstudienzeit. Sie 
legt Fristen für die Meldung zur Prüfung sowie Bearbei
tungsfristen für die Anfertigung schriftlicher Prüfungsarbei
ten fest. Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so ge
stalten, daß die Abschlußprüfung grundsätzlich innerhalb der 
Regelstudienzeit äbgenommen wird.

§ 15
Vorzeitges Ablegen der Prüfung

Hochschulprüfungen können vor Ablauf der in den Prü
fungsordnungen festgelegten Frist abgelegt werden, sofern die 
für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen 
nachgewiesen sind.


